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Die Qualität der österreichischen 
Gesundheitsleistungen müsse 
endlich transparent, messbar und 
damit vergleichbar gemacht wer-
den, forderten Experten bei einer 
Veranstaltung der Vinzenz Grup-
pe Anfang Dezember in Wien. 

„Wir müssen Qualität messbar ma-
chen, um die hohen Ausgaben für das 
Gesundheitswesen zu legitimieren 
und sinnvoll zu steuern“, erklärte 
Mag.a Sonja Wehsely, Stadträtin für 
Gesundheit und Soziales in Wien, bei 
der Podiumsdiskussion „Kostendruck 
versus Patientenorientierung – wo 
bleibt die Qualität?“, zu der die Vin-
zenz Gruppe Anfang Dezember in den 
Wiener Ringturm geladen hatte.

Neben Wehsely waren Dr. Martin 
Gleitsmann, Leiter der Abteilung für 
Sozialpolitik und Gesundheit der Wirt-
schaftskammer Österreich und stv. Ob-
mann der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft, Dr. Ge-
rald Bachinger, Sprecher der Patienten-

anwälte Österreichs, Dr. Helene Kar-
masin, Motivforscherin, und Dr. Mi-
chael Heinisch, Geschäftsführer der 
Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteili-
gungs- und Management GmbH, ge-
kommen. Sie waren sich darin einig: 
Wesentlich für die Qualitätsmessung 
sind einheitliche Richtlinien, auf die 
sich alle Partner im Gesundheitswesen 
verständigen müssten. Diese Transpa-
renz zählt neben einem einfachen Zu-
gang zum Gesundheitssystem und der 
Begegnung zwischen Arzt und Patien-
ten auf gleicher Augenhöhe zu den we-
sentlichen vertrauensbildenden Maß-
nahmen. Es ist sehr wohl möglich, 
Qualität mit Effizienz zu verbinden, 
etwa durch Kooperationen zwischen 
kleinen und großen Kliniken oder die 
Bildung abteilungsübergreifender me-
dizinischer Zentren. Schlechte Qualität 
kostet jedenfalls ein Vermögen. Wett-
bewerb im Gesundheitswesen soll ge-
fördert werden, allerdings nicht als frei-
es Spiel der Kräfte, sondern unter ganz 
klaren Rahmenbedingungen. 

Ein klares Bekenntnis zur Ver-
gleichbarkeit von Gesundheitsleis-
tungen legte Wehsely ab: „Wir soll-
ten uns gemeinsam darüber verstän-
digen, dass wir Qualität messbar 
machen, denn wir brauchen einen 
Vergleich nicht zu scheuen. Die Pati-
enten müssen wissen, was mit dem 
Geld geschieht, das in unser Ge-
sundheitssystem fließt.“ Sie betonte 
zudem, dass Qualität im Gesund-
heitswesen die Kosten senke. Daher 
sprach sie sich dafür aus, die Quali-
tätsmessung durch die Entwicklung 
einheitlicher Parameter mitzuge-
stalten und sie nicht anderen zu 
überlassen.

Informationen über die Qualität

Ein Plädoyer für die Qualität als 
zentralen Faktor im Gesundheitswe-
sen kam von Bachinger: „Studien be-
stätigen, dass Patienten mehr Infor-
mationen über die Qualität der Leis-
tungen und mehr Mitentscheidungs-

möglichkeiten wollen. Wir aber haben 
keine Qualitätstransparenz, daher 
kann man die Frage nach dem bestge-
eigneten Krankenhaus für jemanden 
nicht beantworten.“

Infarkt abzuwenden

„Wenn man auf Qualitätssiche-
rung im Gesundheitsbereich verzich-
tet, droht irgendwann der Infarkt“, 
warnte Heinisch. Die einzige Therapie, 
um diesen abzuwenden: „Qualität re-
gelmäßig messen, Ergebnisse veröf-
fentlichen und entschlossen handeln.“ 
Neben dem offenen Umgang mit Qua-
litätszahlen und der zwischenmensch-
lichen Begegnung ortet Heinisch auch 
in der externen Prozessprüfung in 
Krankenhäusern vertrauensbildendes 
Potenzial: „Der Patient wird sich zu-
nehmend darauf verlassen, dass je-
mand stellvertretend für ihn eine Prü-
fung durchführt, etwa im Rahmen von 
Qualitätszertifizierungen von Spitä-
lern. Um solche Zertifizierungen wer-

den wir im Gesundheitssystem nicht 
herumkommen.“ 

Ähnlich wie Bachinger sieht auch 
Heinisch keinerlei Widerspruch zwi-
schen Qualität und Kostenbewusst-
sein. Qualität lasse sich gut mit Effizi-
enz verbinden – vorausgesetzt, die Mit-
tel würden richtig eingesetzt. Als Bei-
spiele nannte Heinisch Kooperationen 
zwischen kleinen, spezialisierten und 
großen Krankenhäusern, wie etwa die 
Zusammenarbeit des Herz-Jesu-Kran-
kenhauses mit dem AKH Wien bei der 
Refluxchirurgie, des St. Josef Kranken-
hauses mit dem KH Hietzing im Be-
reich Strahlentherapie und Nuklear-
medizin oder des KH Göttlicher Hei-
land mit dem Wilhelminenspital sowie 
die Bildung von medizinischen Zent-
ren. Heinisch: „Wenn wir uns auf weni-
ge Dinge spezialisieren und abteilungs-
übergreifend am Krankheitsbild eines 
Patienten arbeiten, können wir die Fall-
zahlen erhöhen und qualitätvoll und 
effizient arbeiten.“ Als funktionierende 
Modelle für solche Zentren führte Hei-
nisch das Brustgesundheitszentrum St. 
Josef, das Darmgesundheitszentrum 
Gumpendorf und das Rheumazent-
rum Herz-Jesu an. 

Wenige vergleichbare Daten

Weitgehende Einigkeit herrschte 
in der Frage des Wettbewerbs, dem 
man vorsichtig positiv gegenüber-
steht. Es solle der Wettbewerb um die 
bessere Qualität fokussiert werden, 
meinte etwa Gleitsmann. Er bedauert, 
dass es in Österreich derzeit noch we-
nig vergleichbare Daten gebe: „Es ist 
den Menschen im 21. Jahrhundert zu-
zugestehen, dass sie aufgrund von In-
formationen mitentscheiden.“ 

Motivforscherin  Karmasin warn-
te vor freier Marktwirtschaft im Ge-
sundheitswesen: „Beim Wettbewerb 
muss man aufpassen. Gesundheit ist 
ein Allgemeingut. Man sollte daher 
Prozesse der Marktwirtschaft über-
nehmen, wie etwa Prozesse des Qua-
litätsmanagements, nicht aber die 
ideologischen Denkansätze.“ � n

Quelle: Presseaussendung der 
Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteili-
gungs- und Management GmbH

Praxis
Schlechte Qualität kostet 
Podiumsdiskussion: „Kostendruck versus Patientenorientierung“.

Steuern in der Praxis

Einen Tag vor Weihnachten wur-
de das Budgetbegleitgesetz be-
schlossen, doch als Weihnachts-
geschenk kann man es kaum 
bezeichnen. Denn vor allem als 
Kapitalanleger werden Sie durch 
dieses Gesetz verstärkt zur Kas-
se gebeten. In Zukunft möchte 
der Finanzminister nämlich an all 
Ihren (Börse-)Gewinnen partizi-
pieren.  

Seit Jahresbeginn unterliegen all 
Ihre Kursgewinne einer 25-prozenti-
gen Sondersteuer, im Fachjargon 
„Wertpapier-Kapitalertragsteuer“ 
genannt. Sobald Sie eine Aktie, ei-
nen Anteil an einem Investment-
fonds oder sonstige Finanzderivate 
mit Gewinn verkaufen, verbleiben 
Ihnen nur noch drei Viertel davon. 
Das letzte Viertel muss Ihre Bank 
einbehalten und an den Finanzmi-
nister abführen. 

Als langfristig investierender 
Anleger bedeutet diese Neuerung 
jedenfalls eine Zusatzbelastung für 
Sie, denn bisher waren Ihre Gewin-
ne steuerfrei, wenn Sie Ihre Wertpa-
piere mindestens ein Jahr gehalten 
haben. Nur als Spekulant haben Sie 
leicht lachen, denn kurioserweise 

werden Sie durch das neue Gesetz 
besser gestellt: Während Sie Gewin-
ne, die Sie innerhalb eines Jahres ab 
Anschaffung Ihrer Papiere erzielen 
konnten, bisher mit bis zu 50 Pro-
zent versteuern mussten, werden 
Sie zukünftig nur mehr mit 25 Pro-
zent Wertpapier-KESt zur Kassa ge-
beten. 

Altbestand außer Obligo

Freilich gilt diese Neuerung nur für 
Wertpapiere und Anteile, die Sie seit 
Jahresbeginn erworben haben. Die 
Vermögenswerte, die sich vor dem 1. 
Jänner 2011 auf Ihrem Depot befun-
den haben, können Sie auch weiterhin 
steuerfrei verkaufen, wenn Sie sie seit 
mehr als einem Jahr besitzen. Und 
auch, wenn Sie Kapitalvermögen ver-
erbt oder geschenkt bekommen, so 
sind Sie vor der neuen Steuerlast ge-
feit. Denn die Erbschaft oder Schen-
kung gilt für Sie als Erbe oder Geschenk
nehmer nicht als Anschaffung und 
genießt weiterhin den Altbestands-
schutz. Hat Ihr Erbonkel seine Aktien 
also seit mehr als einem Jahr besessen, 
dann können Sie diese getrost verkau-
fen – für den Finanzminister ist in die-
sem Fall nichts zu holen. 

Vermögensverzeichnis, ein Muss   

Damit Sie Ihre „alten“ Kapitalver-
mögenswerte auch weiterhin steuer-
frei verkaufen können, ist es für Sie 
wichtig zu dokumentieren, welche 
Wertpapiere zum Altbestand gehören. 
Sie sollten aus diesem Grund ein Ver-
mögensverzeichnis zum 31. Dezem-
ber 2010 erstellen (lassen) und dieses 
gewissenhaft aufbewahren oder an 
Ihren Steuerberater weiterleiten. Da-
durch können Sie bei allen künftigen 
Verkäufen, Schenkungen, Erbschaf-
ten oder Depotübertragungen nach-
weisen, dass es sich bei bestimmten 
Werten um Altbestand handelt. Ihre 
Zukäufe ab Jahresbeginn 2010 sollten 
hingegen auf einem Subdepot aufge-
zeichnet werden. 

Galgenfrist für Anleihen 

Wenn Sie nun gedanklich allen 
Aktien abgeschworen haben und zu 
dem Schluss gekommen sind, dass 
aufgrund Ihrer Risikoaversion Anlei-
hen ohnehin viel eher zu Ihnen pas-
sen, dürfen wir Ihnen an dieser Stelle 
eine weitere Hiobsbotschaft nicht 
vorenthalten: Anleihen können nur 
noch bis 30. September 2011 nach 
der alten Rechtslage gekauft werden. 
Alle Anleihen, die Sie also ab Anfang 
Oktober des heurigen Jahres erwer-
ben, können nicht mehr nach einem 
Jahr steuerfrei veräußert werden. 

Nur Bares ist Wahres 

Dem drohenden Steuerungemach 
können Sie nur dadurch entgehen, 
dass Sie Ihr Erspartes in Gold veranla-
gen. Denn physisch gehaltene Gold-
barren und Valuten unterliegen nicht 
der neuen Substanzgewinnbesteue-
rung und können nach einem Jahr 
steuerfrei verkauft werden. � n 

Mag. Susanne Glawatsch ist 
Prokuristin der Steuer- und Unter-
nehmensberatungskanzlei MedPlan.  
susanne.glawatsch@huebner.at

Die neue Steuer auf Ihre Börsengewinne
Kapitalanleger werden durch das Budgetbegleitgesetz verstärkt zur Kasse gebeten.

Von Mag. Susanne Glawatsch  
MedPlan
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Dr. Michael Heinisch 
Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe 
Krankenhausbeteiligungs- und 
Management GmbH

„Wenn man auf 
Qualitätssicherung im 
Gesundheitsbereich 
verzichtet, dann 
droht irgendwann 
der Infarkt.“
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